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Wasserreglement der Gemeinde Künten
Die Einwohnergemeinde Künten erlässt gestützt auf § 20 Abs. 2 lit. i des
Gesetzes über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz) vom 19.
Dezember 1978 und § 34 Abs. 3 des Gesetzes über Raumentwicklung
und Bauwesen (Baugesetz, BauG) vom 19. Januar 1993 das nachste-
hende Wasserreglement.

NEU ÄQUIVALENT BISHER

A. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

§ 1 Zweck, Abgaben § 1

Zweck 1 Dieses Reglement regelt den
Bau, den Betrieb und den Unter-
halt der Wasserversorgungsan-
lagen der Einwohnergemeinde
Künten (nachstehend Ge-
meinde genannt), ferner die Be-
ziehung zwischen der Wasser-
versorgung Künten (nachste-
hend WV genannt) und den
Wasserbezüger sowie den
Grundeigentümern.

Dieses Reglement regelt Bau,
Betrieb, Unterhalt sowie Finan-
zierung der Wasserversorgungs-
anlagen der Einwohnerge-
meinde Künten (nachstehend
Gemeinde genannt), ferner die
Beziehung zwischen der Wasser-
versorgung Künten (nachste-
hend WV genannt) und den
Abonnenten.

Abgaben 2 Die Verlegung der Kosten auf
die Grundeigentümer und die
Abgaben sind in einem separa-
ten Reglement über die Finan-
zierung von Erschliessungsanla-
gen geregelt.

§ 2 Geltungsbereich, Wasserbezüger

Geltungs-
bereich

1 Das Reglement gilt für alle Was-
serbezüger sowie alle Eigentü-
mer und Baurechtsnehmer von
Bauten und Anlagen im Versor-
gungsbereich der öffentlichen
Wasserversorgung.

Definition
Wasserbe-
züger

2 Als Wasserbezüger gelten die Ei-
gentümer und Baurechtsneh-
mer der angeschlossenen Bau-
ten und Anlagen.
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§ 3 Allgemeines

Allgemeines Die in diesem Reglement verwen-
deten Personenbezeichnungen
beziehen sich auf alle Geschlech-
ter.

§ 4 Rechtsform, Aufsicht § 2

Rechtsform,
Aufsicht

Die WV ist ein unselbständiger, öf-
fentlicher und selbsttragender Be-
trieb der Gemeinde und steht unter
der unmittelbaren Aufsicht des Ge-
meinderates.

Die WV ist eine unselbständige,
öffentliche und selbsttragende
Anstalt der Gemeinde und steht
unter der unmittelbaren Auf-
sicht des Gemeinderates.

§ 5 Übergeordnetes Recht § 3

Übergeord-
netes Recht

Die eidgenössischen und kantona-
len gesetzlichen Bestimmungen so-
wie die zwingenden Vorschriften
der Aargauischen Gebäudeversi-
cherung und des Amts für Verbrau-
cherschutz bleiben vorbehalten.

Die eidgenössischen und kanto-
nalen gesetzlichen Bestimmun-
gen sowie die Vorschriften des
Aargauischen Versicherungs-
amtes und des Kantonalen La-
boratoriums bleiben vorbehal-
ten.

§ 6 Technische Vorschriften § 4

Technische
Vorschriften

Soweit übergeordnetes Recht, die-
ses Reglement oder Ausführungser-
lasse des Gemeinderates keine be-
sonderen Bestimmungen enthal-
ten, gelten für den Bau, Betrieb und
Unterhalt der Werkanlagen sowie
für die Erstellung von Hausanschlüs-
sen und Hausinstallationen die ein-
schlägigen Normen und Leitsätze
des Schweizerischen Vereins des
Gas- und Wasserfaches (nachste-
hend SVGW genannt) als Richtli-
nien.

Soweit übergeordnetes Recht,
dieses Reglement oder Ausfüh-
rungserlasse des Gemeindera-
tes keine besonderen Bestim-
mungen enthalten, gelten für
den Bau, Betrieb und Unterhalt
der Werkanlagen sowie für die
Erstellung von Hausanschlüssen
und Hausinstallationen die ein-
schlägigen Normen und Leit-
sätze des Schweizerischen Ver-
eins des Gas- und Wasserfaches
(nachstehend SVGW genannt)
als Richtlinien.

§ 7 Verwaltung und Aufsicht WV § 3

Verwaltung
und Auf-
sicht WV

Der Gemeinderat kann die techni-
sche und die administrative Leitung
der WV einer Wasserkommission
übertragen und für bestimmte Auf-
gaben Fachleute beiziehen. Der
Ressortvorsteher des Gemeindera-

Der Gemeinderat kann die
technische und die administra-
tive Leitung der WV einer Was-
serkommission übertragen und
für bestimmte Aufgaben Fach-
leute beiziehen. Der Ressortvor-
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tes sowie der Brunnenmeister gehö-
ren dieser Kommission von Amtes
wegen an.

steher des Gemeinderates so-
wie der Brunnenmeister gehö-
ren dieser Kommission von Am-
tes wegen an.

§ 8 Brunnenmeister § 6

Brunnen-
meister

Zur Wartung und Betreuung der
technischen Anlagen beauftragt
der Gemeinderat einen fachkundi-
gen Brunnenmeister und einen
Stellvertreter. Ihre Aufgaben wer-
den in einem Pflichtenheft gere-
gelt.

Zur Wartung der technischen
Anlagen wählt der Gemeinde-
rat auf seine Amtsdauer einen
fachkundigen Brunnenmeister
und einen Stellvertreter. Die Auf-
gaben des Brunnenmeisters
und seines Stellvertreters wer-
den in einem Pflichtenheft nach
den Richtlinien des SVGW gere-
gelt; soweit es sich auf das Feu-
erwehrwesen bezieht, bedarf es
der Genehmigung des Aarg.
Versicherungsamts.

§ 9 Aufgaben der WV § 7

Aufgaben
der WV

1 Die WV liefert in ihrem Versor-
gungsgebiet Wasser zu Trink-,
Brauch- und Löschzwecken im
Ausmass ihrer verfügbaren
Menge und im Rahmen der
Leistungsfähigkeit ihrer Versor-
gungsanlagen.

Die WV liefert in ihrem Versor-
gungsgebiet Wasser zu Trink-,
Brauch- und Löschzwecken im
Ausmass ihrer verfügbaren
Menge und im Rahmen der
Leistungsfähigkeit ihrer Versor-
gungsanlagen. Die WV erstellt
und unterhält die vorgeschrie-
benen Löscheinrichtungen.2 Die WV erstellt und unterhält die

vorgeschriebenen Löschein-
richtungen.

§ 10 Anlagen § 8

Anlagen 1 Die WV umfasst alle der Ge-
meinde gehörenden Quellen,
Quellfassungsanlagen, Pump-
werke, das Leitungsnetz, Hyd-
ranten, Schieber, Wasserzähler
und öffentliche Brunnen sowie
alle der WV dienenden Einrich-
tungen, Liegenschaften, dingli-
chen Rechte und Schutzzonen.

1 Die WV umfasst alle der Ge-
meinde gehörenden Quellen,
Quell- und Grundwasserfas-
sungsanlagen, Pumpwerke, Re-
servoirs, das Leitungsnetz, Hyd-
ranten und Brunnen, Wasser-
zähler sowie alle der WV die-
nenden Einrichtungen, Liegen-
schaften, dinglichen Rechte
und Schutzzonen.
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2 Über die Anlagen der WV sind
Inventare und Ausführungs-
pläne zu erstellen und nachzu-
führen.

2 Über die Anlagen der WV sind
Inventare und Ausführungs-
pläne zu erstellen und nachzu-
führen.

§ 11 Wasserbeschaffung / Lieferungsverträge § 9

Wasserbe-
schaffung

1 Das Wasser wird, soweit mög-
lich, aus gemeindeeigenen
Wasservorkommen beschafft.

Das Wasser wird, soweit mög-
lich, aus gemeindeeigenen
Wasserverkommen beschafft.
Die WV kann mit Gemeinden,
Gemeindeverbänden und Pri-
vaten Wasserbezugsverträge
abschliessen.

§ 38

Lieferungs-
verträge

2 Der Gemeinderat ist ermäch-
tigt, Wasserlieferungsverträge
mit Gemeinden sowie mit Bezü-
gern ausserhalb des Gemein-
degebietes abzuschliessen. Er
ist ferner ermächtigt, Wasserlie-
ferungsverträge mit besonde-
ren Abmachungen ausserhalb
des Tarifes abzuschliessen; er
hat dabei die Interessen der WV
wahrzunehmen.

Der Gemeinderat ist ermäch-
tigt, Wasserlieferungsverträge
mit Gemeinden sowie mit Bezü-
gern ausserhalb des Gemein-
degebietes abzuschliessen. Er
ist ferner ermächtigt, Wasserlie-
ferungsverträge mit besonde-
ren Abmachungen ausserhalb
des Tarifes zu schliessen; er hat
dabei die Interessen der WV
pflichtgemäss wahrzunehmen

§ 12 Schutzzonen § 10

Schutzzo-
nen

Zum Schutze der öffentlichen Quell-
fassungen scheidet die Gemeinde
Schutzzonen aus. Das Verfahren
richtet sich nach der Gewässer-
schutzgesetzgebung.

Zum Schutze der öffentlichen
Quell- und Grundwasserfassun-
gen scheidet die Gemeinde
Schutzzonen aus. Das Verfahren
richtet sich nach der Gewässer-
schutzgesetzgebung.

Ausnahmen § 13 Ausnahmen § 12

Wenn ausserordentliche Verhält-
nisse vorliegen oder die Anwen-
dung des Reglementes unange-
messen wäre, kann der Gemeinde-
rat Ausnahmen und Abweichun-
gen gestatten. Er kann die Abga-
ben ausnahmsweise anpassen und
Zahlungserleichterungen gewäh-
ren.

Wenn ausserordentliche Ver-
hältnisse vorliegen oder die An-
wendung des Reglementes zu
unbilligen Härten führt, kann der
Gemeinderat nach pflichtmäs-
sigem Ermessen Ausnahmen
und Abweichungen gestatten.
Ein Gleiches gilt hinsichtlich der
Tarif- und Gebührenordnung.
Das öffentliche Interesse ist in al-
len Fällen zu wahren.
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§ 13

Rechts-
schutz

Siehe Kapitel H. Rechtsschutz und
Vollzug

1 Gegen Anordnungen und Ver-
fügungen der WV und ihrer Or-
gane können Betroffene innert
20 Tagen beim Gemeinderat
schriftlich Einsprache erheben.

2 Verfügungen und Entscheide
des Gemeinderates können in-
nert 20 Tagen mit Verwaltungs-
beschwerde beim Baudeparte-
ment angefochten werden.

B. LEITUNGSNETZ

§ 14 Erstellung und Abnahme § 14

Erstellung 1 Die WV erstellt und unterhält
alle öffentlichen Anlagen des
Leitungsnetzes. Dazu gehören
die im öffentlichen und privaten
Grund liegenden Hauptleitun-
gen (in der Regel ab Innen-
durchmesser 100  mm), die
Hauptleitungsschieber sowie
die Hydranten und deren Zulei-
tungen. Sie dienen der Erschlies-
sung von Grundstücken gemäss
§ 32 des kantonalen Baugeset-
zes (BauG).

1 Die WV erstellt und unterhält
alle öffentlichen Anlagen des
Leitungsnetzes. Dazu gehören
die im öffentlichen und privaten
Grund liegenden Leitungen des
Hauptleitungsnetzes, die nach
Dimension und Anlage für den
Anschluss mehrerer Gebäude
und der Hydranten bestimmt
sind. Sie dienen der Erschlies-
sung von Grundstücken im Bau-
gebiet im Sinne von § 156 des
kantonalen Baugesetzes
(BauG).

2 Der Gemeinderat bezeichnet
Linienführung und Leitungsquer-
schnitt der Leitungen nach den
Bedürfnissen der Ortsplanung
und nach Massgabe der Gene-
rellen Wasserversorgungspla-
nung (GWP). Er lässt auf Kosten
der WV entsprechende Projekte
ausarbeiten und entscheidet
über den Bau der Leitungen,
über das Leitungsmaterial sowie
die Anordnung der Schieber
und Hydranten vorbehältlich
der Zustimmung der Aargaui-
schen Gebäudeversicherung
(AGV).

2 Der Gemeinderat bezeichnet
Linienführung und Leitungsquer-
schnitt der Leitungen nach den
Bedürfnissen der Ortsplanung
und nach Massgabe des Gene-
rellen Wasserversorgungsprojek-
tes (GWP). Er lässt auf Kosten
der WV entsprechende Projekte
ausarbeiten und entscheidet
über den Bau der Leitungen,
über das Leitungsmaterial sowie
über die Anordnung der Schie-
ber und Hydranten vorbehält-
lich der Zustimmung des Aar-
gauischen Versicherungsamtes
(AVA).
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3 Hydranten, Schieber und Schie-
bertafeln müssen jederzeit zu-
gänglich sein.

§ 18.4 Hydranten, Schieber und
Schiebertafeln müssen jederzeit
zugänglich sein.

§ 15 Öffentlicher Grund § 15

Öffentlicher
Grund

Leitungen werden in der Bauzone
nach Möglichkeit in öffentlichen
Grund verlegt. Muss für das Verle-
gen von Leitungen privater Grund
in Anspruch genommen werden
und kommt zwischen Gemeinderat
und Grundeigentümer keine Ver-
einbarung über die Gewährung
des Durchleitungsrechtes zustande,
so kann der Gemeinderat beim Re-
gierungsrat das Enteignungsrecht
geltend machen (vgl. § 26 des
Wassernutzungsgesetzes (WnG)
vom 11.3.2008 und §§ 131 und 132
BauG).

Die Leitungen werden nach
Möglichkeit im öffentlichen
Grund verlegt. Muss für das Ver-
legen von Leitungen privater
Grund in Anspruch genommen
werden und kommt zwischen
Gemeinderat und Grundeigen-
tümer keine Vereinbarung über
die Gewährung des Durchlei-
tungsrechtes zustande, so kann
der Gemeinderat das Enteig-
nungsrecht geltend machen
(vgl. §§ 31 des Gesetzes über
die Nutzung der öffentlichen
Gewässer vom 22. März 1954).

§ 16 Erweiterung § 16

Erweiterung 1 Die Erweiterung des Hauptlei-
tungsnetzes in der Bauzone er-
folgt, wenn entsprechende An-
schlussgesuche vorliegen und
ein ausreichendes öffentliches
Interesse an der Erschliessung
besteht.

1 Die Erweiterung des Leitungs-
netzes in der Bauzone der ersten
Etappe erfolgt, wenn entspre-
chende Anschlussgesuche vor-
liegen.

2 Die Erweiterung des Leitungs-
netzes in der Bauzone der zwei-
ten Etappe wird an die Hand
genommen, wenn die Voraus-
setzungen für die Umwandlung
in definitives Baugebiet gemäss
Bauordnung der Gemeinde er-
füllt sind und ein ausreichendes
öffentliches Interesse an der Er-
schliessung besteht

2 Leitungen ausserhalb der
Bauzonen werden nur bei Vor-
liegen eines öffentlichen Inte-
resses in der Regel auf Kosten
der Grundeigentümer erstellt.
Vorbehalten bleibt die Brand-
schutz- und Feuerwehrgesetz-
gebung.

3 Leitungen ausserhalb des Bau-
gebietes werden von der Ge-
meinde nur bei Vorliegen eines
öffentlichen Interesses erstellt.
Vorbehalten bleibt die Brand-
schutz- und Feuerwehrgesetz-
gebung
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§ 17 Finanzierung durch Private § 17

Finanzie-
rung
durch Pri-
vate

1 Die Grundeigentümer können
im Rahmen eines Sondernut-
zungsplanes mit Bewilligung des
Gemeinderates die geplanten
Erschliessungsanlagen auf ei-
gene Kosten erstellen. Für das
Verfahren gilt § 37 BauG.

1 Neubauten von Leitungen in-
nerhalb des Baugebietes kön-
nen entweder von den Eigentü-
mern von zwei Dritteln des an-
grenzenden Bodens oder von
der Mehrheit der Eigentümer,
denen zugleich mehr als die
Hälfte des angrenzenden Bo-
dens gehört, beim Gemeinde-
rat beantragt werden. ln der
Bauzone der zweiten Etappe
sind vorgängig die Umwand-
lungsbestimmungen in definiti-
ves Baugebiet gemäss Bauord-
nung der Gemeinde zu erfüllen.

2 Die Erstellung von Wasserleitun-
gen durch die Grundeigentü-
mer erfolgt nach den Vorschrif-
ten von § 37 BauG.

2 Die Kosten der Erstellung wer-
den nach Abzug der im öffentli-
chen Interesse verursachten
Aufwendungen (Mehrdimen-
sion, Hydranten usw.) sowie der
Beiträge Dritter von den betei-
ligten Grundeigentümern ge-
tragen. Die Leitungen werden
von der WV erstellt und sind in
ihr Eigentum überzuführen. Der
Gemeinderat setzt die Ausrich-
tung einer dlfälligen Übernah-
meentschädigung nach Mass-
gabe der Interessen der Betei-
ligten fest; dieser Beschluss kann
an die kantonale Schätzungs-
kommission nach BauG und
nach Gewässerschutzgesetz
weitergezogen werden.

3 Für Beschlussfassung, Kostentra-
gung und Kostenverteilung gel-
ten die Bestimmungen der Bau-
gesetzgebung über den Pri-
vatstrassenbau sinngemäss.

4 Der Gemeinderat kann auf-
grund des rechtskräftigen Bei-
tragsplanes während den Bau-
arbeiten von den Grundeigen-
tümern Teilzahlungen nach
Massgabe des Baufortschrittes
verlangen und nach Ablauf der
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Zahlungsfrist Verzugszinsen be-
rechnen.

§ 18 Löscheinrichtungen § 18

Lösch-
einrichtun-
gen

1 Hydranten dienen der Feuer-
wehr zu Löschzwecken. Der
Wasserbezug ab Hydranten ge-
schieht ausschliesslich durch die
Feuerwehr oder durch Funktio-
näre der Gemeinde. Jede an-
dere Benützung der Hydranten
bedarf der Bewilligung der WV.
Solche ausserordentlichen Was-
serbezüge dürfen in jedem Falle
nur unter Aufsicht des Brunnen-
meisters oder dessen Stellvertre-
ter erfolgen. Hydranten und
Schieber müssen jederzeit zu-
gänglich sein.

1 Hydranten dienen der Feuer-
wehr zu Löschzwecken. Der
Wasserbezug ab Hydranten er-
folgt ausschliesslich durch die
Feuerwehr oder durch Funktio-
näre der Gemeinde. Jede an-
dere Benutzung der Hydranten
bedarf der Bewilligung der WV.

2 Die Gemeinde ist nach Rück-
sprache mit dem Grundeigen-
tümer berechtigt, Hydranten
auf privaten Grundstücken auf-
zustellen. Die Hydranten sind
durch die Liegenschaftseigen-
tümer entschädigungslos zu dul-
den. Zur einwandfreien Bedie-
nung der Hydranten sind die
Hydranten-Nischen genügend
gross zu dimensionieren (mind.
50 cm Freiraum).

2 Der Gemeinderat ist nach Rück-
sprache mit dem Grundeigen-
tümer berechtigt, Hydranten
auf privaten Grundstücken auf-
zustellen. Die Entschädigung für
die Duldungspfticht richtet sich
nach den Grundsätzen der for-
mellen und materiellen Enteig-
nung.

3 Das Aufstellen und der Unterhalt
der Hydranten sowie der weite-
ren Anlagen der öffentlichen
Wasserversorgung, die dem
Löschwesen dienen, gehen zu
Lasten der WV. Die Gemeinde
leistet dafür eine Abgeltungs-
entschädigung, die nach der
Anzahl der Hydranten bemes-
sen wird (Hydrantenentschädi-
gung).

3 Das Aufstellen und der Unterhalt
der Hydranten sowie der weite-
ren Anlagen der öffentlichen
Wasserversorgung, die dem
Löschwesen dienen, gehen zu
Lasten der WV. Die Gemeinde
leistet dafür eine in der Tariford-
nung festgelegte Abgeltungs-
entschädigung, die nach der
Zahl der Hydranten bemessen
wird (Hydrantenentschädi-
gung).

4 Zusätzliche Löscheinrichtungen
für grössere Bauten, Betriebe
und Anlagen sind, soweit von

4 Zusätzliche Löscheinrichtungen
für grössere Bauten, Betriebe
und Anlagen sind, soweit vom
SVA vorgeschrieben, auf Kosten
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der Aargauischen Gebäude-
versicherung (AGV) vorge-
schrieben, auf Kosten des Ei-
gentümers zu erstellen und zu
unterhalten.

des Eigentümers zu erstellen
und von ihm zu unterhalten.

C. HAUSANSCHLUSS

§ 19 Erstellung § 19

Erstellung
und Ab-
nahme

1 Der Hausanschluss, inkl. An-
schluss-T und Absperrschieber,
führt von der öffentlichen Lei-
tung bis zum Hauptabstellventil
bzw. bis zur Wasserzählvorrich-
tung im Innern des Gebäudes.

1 Der Hausanschluss führt von der
öffentlichen Leitung über den
Absperrschieber bis zum Haupt-
abstellhahnen im Innern des
Gebäudes oder bis zu einem
Zählerschacht.

2 Die WV bestimmt Stelle und Art
des Hausanschlusses (Einzelan-
schluss, Versorgungsleitung, Ab-
sperrschieber), überwacht die
Erstellung und kontrolliert vor
dem Eindecken die Einrichtun-
gen. Die Abnahmebereitschaft
ist der Bauverwaltung im Voraus
mitzuteilen. Im Unterlassungsfall
veranlasst die WV Ortung und
Aufnahme der Leitung auf Kos-
ten des Grundeigentümers.

2 Die WV bestimmt Stelle und Art
des Hausanschlusses (Einzelan-
schluss, Versorgungsleitung, Ab-
sperrschieber), überwacht die
Erstellung und kontrolliert vor
dem Eindecken die Einrichtun-
gen.

3 Erstellungskosten und Unterhalt
ab Hauptleitung inkl. Anschluss-
T gehen ganz zu Lasten des Ei-
gentümers der Hauptzuleitung
inkl. Instandstellung der Stras-
sen. Bei Verwendung von nicht
leitendem Material ist der Eigen-
tümer für die elektr. Erdung ver-
antwortlich.

3 Jedes Gebäude ist in der Regel
für sich und ohne Benützung
von fremdem Grundeigentum
anzuschliessen. Werden aus-
nahmsweise gemeinsame An-
schlüsse bewilligt oder wird
fremdes Grundeigentum bean-
sprucht, regeln die Beteiligten
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vor Erteilung der Anschlussbe-
willigung die daraus entstehen-
den gegenseitigen Rechte und
Pflichten (Durchleitung, Erstel-
lung, Unterhalt, Kostentragung
usw.) im Rahmen eines Dienst-
barkeitsvertrages, der dem An-
schlussgesuch beizulegen ist.
Für Dienstbarkeitsverträge wird
ein Grundbucheintrag gemäss
ZGB Art. 691 empfohlen.

4 Die Eigentümer von bestehen-
den Liegenschaften ohne Ab-
sperrschieber können zum Zeit-
punkt der Ausführung von Er-
neuerungs-, Erweiterungs-, Un-
terhalts- oder Reparaturarbei-
ten verpflichtet werden, unmit-
telbar bei der Hauptleitung auf
ihre Kosten einen Hausabsperr-
schieber einzubauen.

5 Folgende Anschlüsse an die
Hauptleitungen sind zugelas-
sen:

a) Anschluss mit Flanschen-T und
angebautem Absperrschie-
ber (z.B. UNI-1)

b) Anschluss mit Schraubmuffen-
T und Schlaufe

c) Anschluss mit Anbohr-Schelle
mindestens NW 40 mm

d) Andere Anschlussarten sind
durch den Gemeinderat vor-
gängig bewilligen zu lassen.

6 Es werden folgende Leitungs-
materialien zugelassen:

a) PE Nenndruck mindestens 16
bar

b) Andere Materialien sind
durch den Gemeinderat vor-
gängig bewilligen zu lassen.
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Warn- und
Ortungs-
band

7 Bei allen Hauszuleitungen ist ein
Warn- und Ortungsband zu ver-
legen. Das Band muss durchge-
hend von der Schieberkappe
bis zur Hauseinführung zum Rohr
befestigt werden.

Erdung 8 Die Erdung von elektrischen An-
lagen ist Sache des Stromliefe-
ranten. Beim Ersatz der Stahl-
rohre durch Polyethylen-Kunst-
stoffrohre ist die Erdung durch
den Wasserbezüger sicherzu-
stellen. Zur Erstellung und Pla-
nung von Erdungen, elektr. An-
lagen und Blitzschutzeinrichtun-
gen gelten die Leitsätze des
Schweizerischen Elektrotechni-
schen Vereins (SEV) und die
Vorschriften des eidg. Starkstro-
minspektorates sowie diejeni-
gen des Elektriziätsversorgers.
Die Wasserversorgung ist für die
Erdung nicht verantwortlich.

§ 20 Kostentragung § 20

Kostentra-
gung

1 Der Hausanschluss bis und mit
Anschluss-T an die Hauptleitung
inkl. Absperrschieber sowie das
Leitungsrohr ist auf Kosten des
Anschliessenden durch einen
fachlich ausgewiesenen Instal-
lateur zu erstellen.

1 Der Hausanschluss ist auf Kos-
ten des Benützers zu erstellen.
Der Unterhalt der Hauszuleitun-
gen inkl. T-Stück und Absperr-
schieber ist Sache des Hausei-
gentümers. Die Absperrschie-
berkappen dürfen nicht über-
deckt werden und der Schieber
muss so zugänglich sein, dass er
bedient werden kann. Der Un-
terhalt der Wasserzähler ist Sa-
che der WV.

2 Die Hausanschlussleitung bleibt
im Eigentum des Liegenschafts-
eigentümers und ist von ihm zu
unterhalten.

3 Im Zuge der Erneuerung von
Hauptleitungen kann der Ge-
meinderat für die im öffentli-
chen Grund liegenden Hausan-
schlüsse einen Neuanschluss mit

2 Bei Erstellung von Hauptleitun-
gen sind die Wasserabnehmer
verpflichtet, ihre bisherigen
Hauszuleitungen auf eigene
Kosten an die neue Hauptlei-
tung anzuschliessen.
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Kostenfolge an den Eigentümer
verfügen.

4 Bei Ausbau oder wesentlicher
Umnutzung von Liegenschaften
kann der Gemeinderat einen
Neuanschluss der Hauszuleitung
mit Kostenfolge an den Eigentü-
mer verfügen. (siehe auch §19
Abs. 4).

§ 21 Unterhalt § 21

Unterhalt 1 Der Hausanschluss ist vom Ei-
gentümer auf eigene Kosten zu
unterhalten und gegebenen-
falls zu erneuern.

2 Schäden am Hausanschluss inkl.
Anschluss-T an die Hauptlei-
tung, Absperrschieber sowie an
den Leitungsrohren sind der WV
sofort zu melden. Die Reparatur
kann durch die WV zulasten des
Eigentümers organisiert werden.

1 Schäden am Hausanschluss
(inkl. Absperrschieber und Was-
serzähler) sind der VW sofort zu
melden. Die Reparatur erfolgt
durch die WV oder deren Be-
auftragten. Die Kosten der Re-
paratur gehen zu Lasten des
Hauseigentümers, ausgenom-
men Beschädigung durch
Dritte. Kommt ein Abonnent sei-
ner Unterhaltspflicht nicht nach,
ist die WV berechtigt, auf seine
Kosten die notwendigen Unter-
haltsarbeiten ausführen zu las-
sen.

3 Kommt ein Eigentümer seiner
Unterhaltspflicht nicht nach, ist
die WV berechtigt, auf Kosten
des Eigentümers die notwendi-
gen Unterhaltsarbeiten ausfüh-
ren zu lassen.

§ 22 Absperrschieber § 22

Absperrschie-
ber

1 Die Absperrschieber in der
Hauszuleitung dürfen nur von
den Organen der WV bedient
werden. Die WV lehnt jede Haf-
tung für Schäden ab, die aus
Zuwiderhandlungen entste-
hen.

1 Die Schieber in der Hauszulei-
tung dürfen nur von den Orga-
nen der WV bedient werden.
Die WV lehnt jede Haftung für
Schäden ab, die aus Zuwider-
handlungen entstehen.

2 Jeder Sperrschieber wird durch
eine Tafel markiert, welche ent-
schädigungslos auf privatem
Grund (z.B. Gebäudemauer,
Vorplatz) zu dulden ist und we-
der entfernt noch zugedeckt
werden darf.
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§ 23 Haftung § 23

Haftung Die WV übernimmt keine Haftung
für irgendwelchen Schaden, der in-
folge Einführung von Wasser in eine
Liegenschaft und dessen Ge-
brauch entsteht.

Die WV übernimmt keine Haf-
tung für irgendwelchen Scha-
den, der infolge Einführung von
Wasser in eine Liegenschaft
und dessen Gebrauch ent-
steht.

D. HAUSINSTALLATIONEN

§ 24 Begriff § 24

Begriff Als Hausinstallationen werden alle
Leitungen und Anlageteile, mit Aus-
nahme des Wasserzählers, nach
dem Hauptabstellventil bezeich-
net.

Als Hausinstallationen werden
alle Leitungen und Anlageteile
nach dem Hauptabstellhahn
mit Ausnahme des Wasserzäh-
lers bezeichnet.

§ 25 Kostentragung § 25

Kosten-
tragung

Die Kosten für die Erstellung und
den Unterhalt der Hausinstallatio-
nen trägt der Liegenschaftseigen-
tümer.

Die Kosten für die Erstellung
und den Unterhalt der Hausin-
stallationen (inkl. Druckerhö-
hungsanlagen u. dgl.) trägt der
Grundeigentümer.

§ 26 Installation - Ausführung § 26

Installations-
ausführung

1 Hausinstallationen dürfen nur
durch fachlich ausgewiesene
Installateure erstellt, unterhal-
ten, verändert oder erweitert
werden.

1 Hausinstallationen dürfen nur
durch fachlich ausgewiesene
Installateure, die den Repara-
turservice gewährleisten und
die Inhaber einer entsprechen-
den lnstruktionsausführungsbe-
willigung der WV sind, erstellt,
unterhalten, verändert oder er-
weitert werden.

2 Die WV bestimmt Grösse und
Typ des Hauptabstellhahnens
sowie den Einbauort.

3 Es dürfen nur Installationsmate-
rialien und Apparate verwen-
det werden, die dem Netz-
druck und den Wasserverhält-
nissen am Verwendungsort
entsprechen und die Qualität

2 Es dürfen nur lnstallationsmate-
rialien und Apparate verwen-
det werden, die dem Netz-
druck und den Wasserverhält-
nissen am Verwendungsort ent-
sprechen und die Qualität des
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des Wassers nicht ungünstig
verändern.

Wassers nicht ungünstig verän-
dern.

4 Zur Sicherung eines genügen-
den Druckes können dem Lie-
genschaftseigentümer Aufla-
gen gemacht werden (z.B. Ein-
bau von Druckerhöhungsanla-
gen).  Bei überhöhtem Druck
sind auf Kosten des Liegen-
schaftseigentümers Druckredu-
zierventile einzubauen. Die Kos-
ten der Druckerhöhungs- /
Druckreduktionsanlage trägt
der Liegenschaftseigentümer.

3 Zur Sicherung eines genügen-
den Druckes können dem Ge-
bäudeeigentümer Auflagen
gemacht werden (z.B. Einbau
von Druckerhöhungsanlagen).
Bei überhöhtem Druck sind auf
Kosten des Gebäudeeigentü-
mers Druckreduzierventile ein-
zubauen.

§ 27 Einrichtung § 27

Einrichtung 1 Die gesamten Hausinstallatio-
nen sind so einzurichten, dass
ein Rücksaugen oder Rückströ-
men von Flüssigkeiten oder das
Eindringen von anderen Stoffen
in die Wasserleitung ausge-
schlossen sind. Die WV kann in
besonderen Fällen den Einbau
von Systemtrennern gemäss
den Normen und Richtlinien des
SVGW verlangen.

1 Die gesamten Hausinstallatio-
nen sind so einzurichten, dass
ein Rücksaugen oder Rückströ-
men von Flüssigkeiten oder das
Eindringen von anderen Stoffen
in die Wasserleitung ausge-
schlossen ist. Die WV kann in
besonderen Fällen den Einbau
von Systemtrennern vorlangen.

2 Verbindungen jeglicher Art mit
privaten Wasserversorgungen
sind untersagt.

2 Verbindungen jeglicher Art mit
privaten Wasserversorgungen
sind untersagt.

3 Für den Anschluss und den Be-
trieb von Apparaten, Maschi-
nen und Einrichtungen, die an
die Hausinstallation angeschlos-
sen werden wie Schwimmbas-
sins, Bewässerungsanlagen,
Kühl- und Klimaanlagen und
dergleichen kann der Gemein-
derat besondere Betriebsvor-
schriften sowie Beschränkungen
erlassen.

1 Für den Anschluss und den Be-
trieb von Apparaten, Maschi-
nen und Einrichtungen, die an
die Hausinstallation angeschlos-
sen werden wie Schwimmbas-
sins, Berieselungsanlagen, Kühl-
und Klimaanlagen und derglei-
chen kann der Gemeinderat
besondere Betriebsvorschriften
sowie Betriebsvorschriften erlas-
sen.

§ 28 Kontrolle § 28

Kontrolle 1 Die WV übt die Kontrolle über
die Hausinstallationen aus. Zu

1 Die WV übt die Kontrolle über
die Hausinstallationen aus. Zu
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diesem Zweck ist den Kontrollor-
ganen der WV der Zutritt zu al-
len Anlagen zu gestatten. Mit
der Bewilligungserteilung und
der Kontrolle übernimmt die Ge-
meinde bzw. die WV weder
eine Garantie noch eine Haf-
tung für allfällige Mängel.

diesem Zweck ist den Kontrollor-
ganen der WV der Zutritt zu al-
len Anlagen zu gestatten. Mit
der Bewilligungserteilung und
der Kontrolle übernimmt die Ge-
meinde bzw. die WV weder
eine Garantie noch eine Haf-
tung für allfällige Mängel

2 Die Fertigstellung von Neuanla-
gen, die Änderung und die Er-
weiterung an bestehenden
Hausinstallationen sind der WV
zu melden. Die WV ist berech-
tigt, die Hausinstallationen vor
der Inbetriebnahme zu prüfen
und einer Wasserdruckprobe zu
unterziehen. Beides erfolgt
nach den Gemeindevorschrif-
ten sowie den Leitsätzen des
SVGW. Die WV übernimmt je-
doch keine Gewähr für die vom
Installateur ausgeführten Arbei-
ten. Die Kosten für Prüfungen
und allfällige Nachkontrollen
gehen zu Lasten des Eigentü-
mers.

2 Die Fertigstellung von Neuanla-
gen, die Änderung und die Er-
weiterung an bestehenden
Hausinstallationen sind der WV
zu melden. Die WV ist berech-
tigt, die Hausinstallationen vor
der Inbetriebnahme zu prüfen
und einer Wasserdruckprobe zu
unterziehen. Beides erfolgt
nach den Gemeindevorschrif-
ten sowie den Leitsätzen des
SVGW. Die WV übernimmt je-
doch keine Gewähr für die vom
Installateur ausgeführten Arbei-
ten. Die Kosten für alle erstmali-
gen Prüfungen trägt die WV, all-
fällige Nachkontrollen gehen zu
Lasten des Eigentümers.

§ 29 Betrieb und Unterhalt § 29

Betrieb und
Unterhalt

1 Vorschriftswidrig erstellte oder
schlecht unterhaltene Hausin-
stallationen muss der Eigentü-
mer auf schriftliche Aufforde-
rung hin innert einer von der WV
festgesetzten Frist ändern oder
instandstellen lassen. Unterlässt
dies der Eigentümer, so ist die
WV berechtigt, die Mängel auf
Kosten des Eigentümers behe-
ben zu lassen. Solange die In-
stallationen nicht den Vorschrif-
ten entsprechend ausgeführt
worden sind, kann die Wasser-
abgabe verweigert werden.

1 Vorschriftswidrig erstellte oder
schlecht unterhaltene Hausin-
stallationen muss der Eigentü-
mer auf schriftliche Aufforde-
rung hin innert einer von der WV
festgesetzten Frist ändern oder
instandstellen lassen. Unterlässt
dies der Eigentümer, so ist die
WV berechtigt, die Mängel auf
Kosten des Eigentümers behe-
ben zu lassen. Solange die In-
stallationen nicht den Vorschrif-
ten entsprechend ausgeführt
worden sind, kann die Wasser-
abgabe verweigert werden.

2 Treten durch Überbeanspru-
chung der Installationen stö-
rende Einwirkungen auf, so ist
die WV berechtigt, auf Kosten
des Hauseigentümers, durch
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Kalibrierung normale Bezugsver-
hältnisse herzustellen.

2 Bei Frostgefahr sind die dem Ein-
frieren ausgesetzten Hausinstal-
lationen zu entleeren oder
durch Isolation zu schützen.

3 Bei Frostgefahr sind die dem Ein-
frieren ausgesetzten Hausinstal-
lationen zu entleeren oder
durch Isolation schützen zu las-
sen.

E. WASSERZÄHLER

§ 30 Einbau § 30

Einbau 1 Die WV bestimmt den Ort der In-
stallation und die Grösse des
Wassermessers. Der Wassermes-
ser wird durch die WV zur Verfü-
gung gestellt und ist bauseits zu
montieren. Der Wassermesser
bleibt Eigentum der WV und
wird von ihr unterhalten und ge-
gebenenfalls erneuert.

1 Die WV baut auf ihre Kosten in
jedes an ihr Versorgungsnetz
angeschlossene Gebäude ei-
nen geprüften und plombierten
Wasserzähler ein. Dieser bleibt
Eigentum der WV und wird von
ihr unterhalten. Die WV be-
stimmt den Ort der Installation
und die Grösse des Zählers. Ist
ein Standort im Innern des Ge-
bäudes zur Unterbringung des
Wasserzählers nicht möglich,
bewilligt die WV einen beson-
deren Schacht und bestimmt
Ort, Art und Grösse desselben.
Die Bau- und Unterhaltskosten
für den Schacht gehen zu Las-
ten des Gebäudeeigentümers.

2 Pro Hauszuleitung wird grund-
sätzlich nur ein Wasserzähler ein-
gebaut. Bestehen für ein Ge-
bäude mehrere Zuleitungen, so
wird jeder weitere Wasserzähler
als gesondertes Abonnement
behandelt. Ausnahmen wer-
den durch die WV bewilligt.

2 Pro Hauszuleitung wird grund-
sätzlich nur ein Wasserzähler
eingebaut. Ausnahmen wer-
den durch die WV bewilligt. Be-
stehen für ein Gebäude meh-
rere Zuleitungen, so wird jeder
weitere Wasserzähler als geson-
dertes Abonnement behandelt

3 Der Zugang zu den Wasserzäh-
lern und Hauptabstellventil  ist
stets freizuhalten. Durch Weg-
räumungsarbeiten verursachte
Zeitversäumnisse des Betriebs-
personals der WV gehen zu Las-
ten des Wasserbezügers.

3 Der Zugang zu den Wasserzäh-
lern und Hauptabstellhahnen ist
stets freizuhalten. Durch Weg-
räumungsarbeiten verursachte
Zeitversäumnisse des Betriebs-
personals der WV gehen zu Las-
ten des Abonnenten.
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§ 31 Wasserzähler für besondere Zwecke § 31

Wasserzäh-
ler
für beson-
dere Zwe-
cke

1 Die Wasserabgabe für beson-
dere Zwecke (Bauwasser, vo-
rübergehende Wasserabgabe
etc.) erfolgt mittels Wasserzäh-
lers inkl. Systemtrenner. Die
Montage- und Unterhaltskosten
trägt der Benützer.

1 Die Wasserabgabe für beson-
dere Zwecke (vorübergehende
Wasserabgabe etc.) erfolgt in
der Regel über Wasserzähler;
die Montage- und Unterhalts-
kosten trägt der Benützer.

2 Die Montage des Wasserzählers
inkl. des Systemtrenners erfolgt
durch die Wasserversorgung
oder durch eine von ihm be-
nannte Person.

§ 32 Ablesung

Ablesung Das Ablesen des Wasserzählerstan-
des erfolgt in regelmässigen Zeitab-
ständen durch das von der WV da-
mit beauftragte Personal, durch
Selbstablesung oder Fernablesung.
Zu diesem Zweck ist Ihnen der Zutritt
zu den Wasserzählern zu gestatten.
Der Gemeinderat bestimmt die Ab-
leseperiode.

2 Das Ablesen des Wasserzähler-
standes erfolgt in regelmässigen
Zeitabständen durch das von
der WV damit beauftragte Per-
sonal. Der Gemeinderat be-
stimmt die Ableseperiode.

§ 33 Schäden, Behebung § 32

Schäden,
Behebung

Der Schutz des Wasserzählers ob-
liegt dem Wasserbezüger. Schä-
den am Zähler sind der WV unver-
züglich zu melden. Für Schäden
durch äussere Einflüsse (Frostschä-
den u. dgl.) haftet der Wasserbezü-
ger oder Liegenschaftseigentümer.
Die WV haftet nicht für Schäden,
die durch beschädigte Zähler ent-
stehen. Sämtliche Arbeiten an den
Wasserzählern sind den von der WV
bezeichneten Organen vorbehal-
ten. Wasserbezüger / Liegen-
schaftseigentümern und Drittperso-
nen ist jedes Manipulieren an den
Wasserzählern untersagt.

Der Schutz des Wasserzählers
obliegt dem Abonnenten.
Schäden am Zähler sind der WV
unverzüglich zu melden. Für
Schäden durch äussere Ein-
flüsse (Frostschäden u.dgl.) haf-
tet der Abonnent. Die WV haf-
tet nicht für Schäden, die durch
beschädigte Zähler entstehen.
Sämtliche Arbeiten an den
Wasserzählern sind den von der
WV bezeichneten Organen vor-
behalten. Abonnenten und
Drittpersonen ist jedes Manipu-
lieren an den Wasserzählern un-
tersagt.
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§ 34 Revision § 33

Revision Die WV lässt die Wasserzähler peri-
odisch auf eigene Kosten revidie-
ren. Der Wasserbezüger kann jeder-
zeit eine Prüfung seines Wasserzäh-
lers verlangen. Wird ein Mangel
festgestellt, so übernimmt die WV
die Revisionskosten. Im anderen
Falle hat der Wasserbezüger dafür
aufzukommen. Als mangelhaft gilt
ein Zähler, wenn die Messgenauig-
keit nicht innerhalb der zulässigen
Toleranz von + 5 % bei 10 % Nenn-
belastung liegt.

Die WV lässt die Wasserzähler
periodisch auf ihre Kosten revi-
dieren. Der Abonnent kann je-
derzeit eine Prüfung seines Was-
serzählers verlangen. Wird ein
Mangel festgestellt, so über-
nimmt die WV die Revisionskos-
ten. Im anderen Fall hat der
Abonnent dafür aufzukommen.
Als mangelhaft gilt ein Zähler,
wenn die Messgenauigkeit
nicht innerhalb der zulässigen
Toleranz von +5 % bei 10 %
Nennbelastung liegt.

§ 35 Ermittlung des Wasserzinses bei defektem Wasserzähler § 34

Ermittlung
des Wasser-
bezugs
bei defek-
tem Wasser-
zähler

Ist der Wasserzähler stehengeblie-
ben oder dessen Unzuverlässigkeit
nachgewiesen, wird der Wasserbe-
zug aus dem durchschnittlichen
Verbrauch der zwei Vorjahre ermit-
telt, sofern in der Zwischenzeit keine
Änderungen an der Hausinstalla-
tion oder der Benützung vorge-
nommen worden bzw. eingetreten
sind. Vorgenommene Änderungen
werden vom Gemeinderat berück-
sichtigt.

Ist der Wasserzähler stehenge-
blieben oder dessen Unzuver-
lässigkeit nachgewiesen, wird
der Wasserzins aus dem durch-
schnittlichen Verbrauch der
beiden Vorjahre ermittelt, so-
fern in der Zwischenzeit keine
Änderungen an der Hausinstal-
lation oder der Benützung vor-
genommen worden sind. Vor-
genommene Änderungen wer-
den vom Gemeinderat pflicht-
gemäss berücksichtigt.

F. BEZUGSVERHÄLTNIS ZWISCHEN WASSERBEZÜGER /
GRUNDEIGENTÜMER UND DER WV

§ 36 Anschlusspflicht § 35

Anschluss-
pflicht

Innerhalb der Bauzonen müssen
alle Gebäude mit Wasserinstallatio-
nen an das Versorgungsnetz der
WV angeschlossen werden. Aus-
nahmen können vom Gemeinde-
rat bewilligt werden, wenn die pri-
vate Wasserversorgung den Nach-
weis erbringen können, dass ihr
Wasser den trinkwasserhygieni-
schen Anforderungen entspricht
und das betreffende Wasser stets

Innerhalb des Baugebietes müs-
sen alle bewohnten Gebäude
an das Versorgungsnetz der WV
angeschlossen werden. Aus-
nahmen können vom Gemein-
derat bewilligt werden, wenn
die private Wasserversorgung
den trinkwasserhygienischen
Anforderungen entspricht und
das betreffende Wasser stets
Trinkwasserqualität aufweist.
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Trinkwasserqualität aufweist. Dies
gilt auch für die Brunnen im Ge-
meindegebiet, welche über pri-
vate Quellen gespiesen werden. Er-
füllen diese die Anforderungen
nicht, sind sie mit “kein Trinkwasser”
zu beschriften.

§ 37 Wasserbezug § 36

Wasserbe-
zug

1 Die dauernde Lieferung von
Wasser erfolgt auf Grund der
Anschlussbewilligung und im
Rahmen der zur Verfügung ste-
henden Wassermenge.

1 Die dauernde Lieferung von
Wasser erfolgt auf Grund der
Anschlussbewilligung.

2 Hand- und Adressänderungen
meldet der Liegenschaftseigen-
tümer / Wasserbezüger umge-
hend der Gemeindekanzlei.

2 Hand- und Adressänderungen
meldet der Abonnent umge-
hend der WV.

3 Der Wasserbezug kann vom Lie-
genschaftseigentümer / Was-
serbezüger mit einmonatiger
Frist auf jedes Monatsende ge-
kündigt werden. Die WV kann
Lieferungsverträge für Liegen-
schaften ausserhalb des Ge-
meindegebietes durch einge-
schriebenen Brief mit einer drei-
monatigen Frist auf jedes Mo-
natsende kündigen. Die Abtren-
nung eines Hausanschlusses
vom Netz erfolgt auf Kosten der
Grundeigentümer.

3 Der Wasserbezug kann vom
Abonnenten mit einmonatiger
Frist auf jedes Monatsende ge-
kündigt werden. Der Gemein-
derat kann Lieferungsverträge
für Liegenschaften ausserhalb
des Gemeindegebietes durch
eingeschriebenen Brief auf 3
Monate kündigen.

§ 38 Haftung § 37

Haftung 1 Der Grund- / Liegenschaftsei-
gentümer oder Wasserbezüger
haftet gegenüber der WV für
alle Schäden, die durch sein Ei-
gentum verursacht oder durch
unsachgemässe Installation
oder Handhabung, mangelnde
Sorgfalt oder Kontrolle sowie un-
genügenden Unterhalt der
Hauszuleitung oder Hausinstal-
lationen der WV zugefügt wer-
den.

1 Der Abonnent haftet gegen-
über der WV für alle Schäden,
die durch sein Eigentum verur-
sacht oder durch unsachge-
mässe Installation oder Hand-
habung, mangelnde Sorgfalt
oder Kontrolle sowie ungenü-
genden Unterhalt der Hauszulei-
tung oder Hausinstallation der
WV zugefügt werden.
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2 Der Wasserbezüger oder
Grund- / Liegenschaftseigentü-
mer haftet für die Erfüllung der
sich aus diesem Reglement er-
gebenden Verbindlichkeiten.
Vorbehalten bleiben Sonderre-
gelungen bei Miteigentum,
Stockwerkeigentum und Rei-
henhausbauten mit gemeinsa-
men Wasserzählern.

2 Der Abonnent haftet für die Er-
füllung der sich aus diesem Reg-
lement ergebenden Verbind-
lichkeiten. Vorbehalten bleiben
Sonderregelungen bei Mitei-
gentum, Stockwerkeigentum
und Reihenhausbauten mit ge-
meinsamen Wasserzählern.

3 Wasserverluste im Gebäudein-
nern, die auf defekte Hausinstal-
lationen zurückzuführen sind,
geben keinen Anspruch auf Re-
duktion des durch den Zähler
gemessenen Verbrauchs.

§ 39 Wasserbezug ohne Bewilligung § 39

Wasserbe-
zug ohne
Bewilligung

Wer ohne entsprechende Bewilli-
gung Wasser bezieht, wird gegen-
über der WV schadenersatzpflich-
tig. Er kann überdies strafrechtlich
verfolgt werden.

Wer ohne entsprechende Bewil-
ligung Wasser bezieht, wird ge-
genüber der WV schadener-
satzpflichtig. Er kann überdies
strafrechtlich verfolgt werden

§ 40 Besondere Bewilligung § 40

Besondere
Bewilligung

1 Die Wasserabgabe an Wasser-
bezüger mit besonders grossem
Wasserverbrauch oder mit ho-
hen Verbrauchsspitzen bedarf
einer besonderen Bewilligung
des Gemeinderates.

1 Die Wasserabgabe an Abon-
nenten mit besonders grossem
Wasserverbrauch oder mit ho-
hen Verbrauchsspitzen bedarf
einer besonderen Bewilligung
des Gemeinderates.

2 Das Einfüllen von privaten Zier-
und Schwimmbassins mit mehr
als 10 m3 Inhalt darf nur mit vor-
gängiger Orientierung und Zu-
stimmung des Brunnenmeisters
vorgenommen werden.

3 Der Bezug von Wasser für Bau-
und andere vorübergehende
Zwecke bedarf einer Bewilli-
gung der WV bzw. des Gemein-
derates.

2 Der Bezug von Wasser für Bau-
und andere vorübergehenden
Zwecke bedarf einer Bewilli-
gung der WV.

4 Die Bewässerung von Kulturen
im grösseren Umfang ist nur
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möglich, wenn hierfür genü-
gend Leistungskapazitäten ver-
fügbar sind. Der Brunnenmeister
legt Umfang und Zeitpunkt der
Bewässerungen fest.

§ 41 Wasserbeschaffenheit § 41

Wasserbe-
schaffen-
heit

1 Das Wasser muss bei der Ab-
gabe an die Wasserbezüger
den einschlägigen gesetzlichen
Anforderungen an Trinkwasser
genügen. Die WV gewährleistet
keine über diese Anforderun-
gen hinausgehende Beschaf-
fenheit des Wassers und garan-
tiert keinen konstanten Wasser-
druck.

1 Das Wasser muss bei der Ab-
gabe an die Abonnenten den
einschlägigen gesetzlichen An-
forderungen an das Trinkwasser
genügen. Die WV gewährleistet
keine über diese Anforderun-
gen hinausgehende Beschaf-
fenheit des Wassers und garan-
tiert keinen konstanten Wasser-
druck.

2 Die WV sorgt für eine angemes-
sene Überwachung des Trink-
wassers sowie der Gewinnungs-
und Versorgungsanlagen in hy-
gienischer Hinsicht gemäss den
Richtlinien des SVGW und den
Weisungen des kantonalen
Amts für Verbraucherschutz.

Die WV sorgt für eine angemes-
sene Überwachung des Trink-
wassers sowie der Gewinnungs-
und Versorgungsanlage in hygi-
enischer Hinsicht gemäss den
Weisungen des Kantonalen La-
boratoriums.

3 Trinkwasserverunreinigungen,
welche im Zusammenhang mit
aussergewöhnlichen Naturer-
eignissen stehen oder durch
Dritte verursacht werden, ge-
ben den Wasserbezügern in der
Regel keinen Anspruch auf Kür-
zungen des Wasserzinses.

2 Trinkwasserverunreinigungen,
welche im Zusammenhang mit
aussergewöhnlichen Naturer-
eignissen stehen oder durch
Dritte verursacht werden, ge-
ben den Abonnenten in der Re-
gel keinen Anspruch auf Kürzun-
gen des Wasserzinses.

§ 42 Wasserverwendung § 42

Wasserver-
wendung

Das Wasser ist sparsam zu gebrau-
chen.

1 Das Wasser ist sparsam zu ge-
brauchen. Jede Wasserver-
schwendung ist untersagt.

2 Bei Wassermangel, Betriebsstö-
rungen, Reparaturen und Unter-
haltsarbeiten an Anlagen der
WV kann der Gemeinderat das
Spritzen von Gärten, Hausplät-
zen u. dgl., sowie das Füllen von
Schwimmbassins verbieten und
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weitere Einschränkungen erlas-
sen.

3 Wasserverluste im Gebäudein-
neren, die auf defekte Hausin-
stallationen zurückzuführen
sind, geben keinen Anspruch
auf Reduktion des durch den
Zähler gemessenen Verbrau-
ches.

§ 43 Betriebseinschränkungen § 43

Betriebsein-
schränkun-
gen

Bei Wassermangel, Betriebsstörun-
gen, Reparaturen und Unterhaltsar-
beiten an Anlagen der WV kann
der Gemeinderat das Spritzen von
Gärten, Hausplätzen u. dgl., das
Waschen von Autos, das Füllen von
Schwimmbassins sowie das Bewäs-
sern von Kulturen verbieten und
weitere Einschränkungen erlassen,
die Wasserlieferungen einschrän-
ken oder unterbrechen. Die be-
troffenen Wasserbezüger werden
über solche Unterbrüche soweit
möglich in geeigneter Form in
Kenntnis gesetzt. Die Wasserab-
gabe für häusliche Zwecke geht al-
len anderen Verwendungsarten
vor, ausgenommen in Brandfällen.
Die Wasserbezüger mit empfindli-
chen Hausinstallationen haben
selbst die geeigneten Sicherungen
gegen die Folgen von Betriebsein-
schränkungen und Betriebsunter-
brüchen sowie von Netzspülungen
zu treffen; eine Schadenersatz-
pflicht der Gemeinde oder der WV
besteht nicht.

Bei Wassermangel, Betriebsstö-
rungen, Reparaturen und Unter-
haltsarbeiten an Anlagen der
WV kann der Gemeinderat die
Wasserlieferung einschränken
oder unterbrechen. Die be-
troffenen Abonnenten werden
über solche Unterbrüche soweit
möglich in geeigneter Form
rechtzeitig in Kenntnis gesetzt.
Die Wasserabgabe für häusli-
che Zwecke geht allen anderen
Verwendungsarten vor, ausge-
nommen in Brandfällen. Die
Abonnenten mit empfindlichen
Hausinstallationen haben selbst
die geeigneten Sicherungen
gegen die Folgen von Be-
triebseinschränkungen und Be-
triebsunterbrüchen sowie Netz-
spülungen zu treffen; eine Scha-
deneratzpflicht der Gemeinde
oder der WV besteht nicht.

§ 44 Verbot der Wasserabgabe § 44

Verbot der
Wasserab-
gabe

1 Ohne schriftliche Zustimmung
des Gemeinderates sind verbo-
ten:

Ohne schriftliche Zustimmung
des Gemeinderates sind verbo-
ten:

a) die Abgabe von Wasser aus
einer angeschlossenen Lie-
genschaft in eine andere
Liegenschaft oder Baustelle,

- Die Abgabe von Wasser aus
einer geschlossenen Liegen-
schaft in eine andere, auch
wenn sie ohne Entgelt oder
für Bauzwecke erfolgt.
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auch wenn sie ohne Entgelt
oder für Bauzwecke erfolgt

b) das Anbringen von Abzwei-
gungen oder Zapfhahnen
vor dem Wasserzähler und
das Öffnen plombierter Um-
gangshahnen und Hydran-
ten ausser in Brandfällen

- das Anbringen von Abzwei-
gungen oder Zapfhähnen
vor dem Wasserzähler und
das Öffnen plombierten Um-
gehungshahnen, ausser in
Brandfällen.

c) Änderungen an Hauptab-
stellventil und Wasserzählern

- Änderungen an Hauptab-
stellhahnen und Wasserzäh-
lern.

2 Unerlaubter Wasserbezug wird
den Bezügern nach Schätzung
der WV in Rechnung gestellt.

- Wer ohne entsprechende
Berechtigung Wasser be-
zieht, wird gegenüber der
WV schadenersatzpflichtig
und kann überdies straf-
rechtlich verfolgt werden.

G.  BEWILLIGUNGSVERFAHREN

§ 45 Umfang § 53

Umfang 1 Einer Bewilligung des Gemein-
derates bedürfen:

1 Einer Bewilligung des Gemein-
derates bedürfen:

a) der Neuanschluss einer Lie-
genschaft

a) Der Neuanschluss einer Lie-
genschaft;

b) die Installation neuer Arma-
turen und Apparate gemäss
§ 26

c) die Änderung oder die Er-
weiterung der Nutzung, wel-
che eine wesentliche Ver-
mehrung des Wasserver-
brauches mit sich
bringt.

b) Die Änderung oder Erweite-
rung der Nutzung, welche
eine wesentliche Vermeh-
rung des Wasserverbrau-
ches mit sich
bringt.

d) die vorübergehende Was-
serabgabe für Baustellen,
zeitlich befristete Veranstal-
tungen und für Bewässe-
rungsanlagen.

c) Die vorübergehende Was-
serabgabe an Baustellen,
zeitlich befristete Veranstal-
tungen und für Bewässerun-
gen.
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2 Apparate, Einrichtungen und
Verfahren zur Aufbereitung von
Trinkwasser (z.B. Filter und Ent-
härtungsanlagen) dürfen nur
benutzt werden, wenn das be-
handelte Trinkwasser jederzeit
den Anforderungen der Le-
bensmittelgesetzgebung (LMG
Art. 275a) entspricht.

2 Apparate zur Aufbereitung von
Trinkwasser bedürfen einer Be-
willigung des Kantonalen Labo-
ratoriums.

§ 46 Planunterlagen § 54

Planunterla-
gen

1 Dem Gesuch sind 2 Situations-
pläne im Massstab 1 : 500 oder
1 : 1000 aufgrund des Kataster-
planes  und der Keller- und Erd-
geschossgrundrisse im Massstab
1 : 50 oder 1 : 100, in die der
Hausanschluss und die Wasser-
verteilbatterie eingezeichnet
sind, einzureichen. Bestehende
Leitungen sind blau, neue Lei-
tungen rot einzuzeichnen. Der
Gemeinderat kann weitere
Pläne und Unterlagen verlan-
gen.

1 Dem Gesuch sind 2 Situations-
pläne im Massstab 1:500 oder
1:1000 aufgrund des amtlichen
Katasterplanes und der Keller-
grundriss im Massstab 1:50 oder
1: 100 einzureichen. Beste-
hende Leitungen sind blau,
neue Leitungen rot einzuzeich-
nen. Der Gemeinderat kann
weitere Pläne und Unterlagen
verlangen.

2 Zur Ermittlung der Anschlussge-
bühren  ist die Berechnung der
Bruttoeschossflächen (mit
Schema) beizulegen.

3 Müssen Hausanschlüsse in Kan-
tonsstrassen eingelegt werden,
ist zusätzlich dem Kreisingenieur
ein Gesuch mit den notwendi-
gen Plänen (Situationsplan) ein-
zureichen.

2 Müssen Hausanschlüsse in Kan-
tonsstrassen eingelegt werden,
ist zusätzlich dem Kreisingenieur
ein Gesuch mit den notwendi-
gen Plänen (Situationsplan) ein-
zureichen.

4 Die Vorschriften von § 65 BauG
finden im Bewilligungsverfahren
sinngemäss Anwendung.

3 Die Vorschriften von § 154 BauG
finden im Baubewilligungsver-
fahren sinngemäss Anwen-
dung.

5 Die Gebühren für Bewilligung
und Kontrollen richten sich nach
dem Gebührenreglement in
Bausachen. Zusätzliche Kosten
für Vorabklärungen, Bauge-
suchsprüfungen, Gutachten,
spezielle Beaufsichtigungen,

4 Die Gebühren für Bewilligung
und Kontrollen richten sich nach
der Gebührenregelung der
Bauordnung.
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Messungen und Kontrollen
durch externe Fachleute und
durch die WV/Gemeinderat
sind durch den Liegenschaftsei-
gentümer zu entrichten.

6 Mit der Schlussabnahme der Ar-
beiten sind der Bauverwaltung
das von allen Parteien unter-
zeichnete Abnahmeprotokoll
und die Ausführungspläne mit
genauen Masseintragungen im
Doppel und digital einzu-
reichen.

5 Nach der Fertigstellung der Ar-
beiten sind dem Gemeinderat
Ausführungspläne mit genauen
Masseintragungen im Doppel
einzureichen.

7 Abweichungen von genehmig-
ten Plänen sind nur mit Zustim-
mung des Gemeinderates zu-
lässig.

6 Abweichungen von genehmig-
ten Plänen sind nur mit Zustim-
mung des Gemeinderates zu-
lässig.

H. RECHTSSCHUTZ UND VOLLZUG

§ 47 Rechtsschutz, Vollstreckung

Rechts-
schutz, Voll-
streckung

1 Gegen Verfügungen und Ent-
scheide des Gemeinderates
kann innert 30 Tagen beim De-
partement Bau, Verkehr und
Umwelt oder, wenn die gemein-
derätliche Verfügung auf einer
verbindlichen Weisung des De-
partementes Bau, Verkehr und
Umwelt beruht, beim Regie-
rungsrat Beschwerde geführt
werden.

2 Die Vollstreckung richtet sich
nach dem Gesetz über die Ver-
waltungsrechtspflege (VRPG) 4.
Dezember 2007.

§ 48 Strafbestimmung § 55

Sanktionen 1 Für den Verwaltungszwang und
die Vollstreckung gelten die
Bestimmungen des Gesetzes
über die Verwaltungsrechts-
pflege vom 9. juli 1968.
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Strafbestim-
mungen

Zuwiderhandlungen gegen das
Wasserreglement sowie gegen
gestützt darauf erlassene Verfü-
gungen werden vom Gemein-
derat mit Busse gemäss Ge-
meindegesetz § 39 bestraft.
Vorbehalten bleiben Sanktio-
nen in Anwendung kantonaler
und eidgenössischer Strafbe-
stimmungen. Der Fehlbare haf-
tet zudem für die von ihm verur-
sachten Schäden.

2 Zuwiderhandlungen gegen das
Wasserreglement sowie gegen
gestützt darauf erlassene Verfü-
gungen werden vom Gemein-
derat mit Bussen bis Fr. 200.00
gemäss Gemeindegesetz vom
19. Oktober 1978 bestraft. Vor-
behalten bleiben Sanktionen in
Anwendung kantonaler und
eidgenössischer Strafbestim-
mungen. Der Fehlbare haftet
zudem für die ihm verursachten
Schäden.

I. ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 49 Übergangsbestimmungen § 57

Übergangs-
bestimmun-
gen

1 Die Gebühren und Beiträge, de-
ren Zahlungspflicht unter dem
früheren Reglement eingetre-
ten ist, werden durch dieses
Reglement nicht berührt.

1 Die unter dem früheren Regle-
ment entstandenen Tatbe-
stände, welche eine Zahlungs-
pflicht auslösten, werden durch
das neue Reglement nicht be-
rührt.

2 Die im Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens hängigen Gesuche wer-
den nach den Vorschriften die-
ses Reglementes beurteilt.

2 Die im Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens hängigen Gesuche wer-
den nach den Vorschriften die-
ses Reglements beurteilt.

§ 50 Revision § 56

Revision 1 Das Wasserreglement kann
durch Gemeindeversamm-
lungsbeschluss jederzeit ganz
oder teilweise revidiert werden.

Das Reglement sowie die dazu-
gehörigen Tarife können durch
Gemeindeversammlungsbe-
schluss jederzeit ganz oder teil-
weise revidiert werden. Vor-
schriften über Baubeiträge und
Anschlussgebühren inkl. Tarifs-
ätze bedürfen der Genehmi-
gung des kantonalen Baude-
partements.

§ 51 Inkrafttreten § 47

Inkrafttreten 1 Dieses Reglement tritt nach
Rechtskraft des Gemeindever-
sammlungsbeschlusses auf den
01.01.2026 in Kraft.

1 Das Reglement tritt mit der
Rechtskraft des Gemeindever-
sammlungsbeschlusses in Kraft.
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2 Auf diesen Zeitpunkt ist das
Wasserreglement der Ge-
meinde Künten vom 28.12.1988
mit den Gebührentarifen auf-
gehoben.

2 Auf diesen Zeitpunkt ist das
Wasserreglement vom
08.06.1967 mit den Gebühren-
tarifen aufgehoben

Von der Gemeindeversammlung beschlossen am .

Der Gemeindeammann: Der Gemeindeschreiber:

Sig. Daniel Schüepp Sig. Roger Müller
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Abbildung 1: Schema eines Versorgungssystems (SVGW-Richtlinie Wasserverteilung W4, 2022)

Abbildung 2: Übergabestelle im Gebäudeinnern nach der Gebäudeeinführung (SVGW-
Richtlinie Wasserverteilung W4, 2022)

HausinstallationHausanschluss

Hauszuleitung
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